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 Wissenswertes 
 
Neue Ausgabe des VHB  

 

                                                                                                    

                                                   

 

                                                                                     Änderungen. Bei den 

                                                   Formblattes 211                                        

                                                                                                            

 beigefügte Formblätter erhalten, die ers                                                                          

                                                                                                           

                                  

Im Formblatt 338 Auftragsschreiben wurde –                                –      Auftragssumme wieder aus-

                                                                                                        

                                         

Für die Auftragsabwicklung bleibt es aber dabei                                                                    

                              

 

                                                                    

                                                               -             umgesetzt we                  

                                          

 

                                                                                    - werk - schnelles Nach-

                                                            gänzungslieferungen stehen Ihnen immer die rich-

                                                   

 

       -                                                                                                  

                                                                 

 

 [Qu                            -           

 

 

Neue bundesweite Übersicht der Auftragsberatungsstellen zur Akzeptanz von PQ-VOL 

 

Mittels Präqualifizierung können Unternehmen den im Vergabeverfahren erforderlichen Eignungsnachweis deut-

lich leichter und rechtssicherer führen. Und auch für Vergabestellen verringert sich der Aufwand: präqualifizierte 

Unternehmen haben eine Vorprüfung durchlaufen und hierbei ihre grundsätzliche Eignung bereits vorab nachge-

wiesen. 

 

               - und Dienstleistungsbereich existiert in Deutschland seit 2009 unter dem Dach des Deutschen 

Industrie- und Handelskammertages ein bundeseinheitliches Präqualifizierungssystem, die 

`Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich´ (PQ-               T           echerin 

der Ständigen Konferenz der Auftragsberatungsstellen in Deutschland (StKA). 

 

Nach der einschlägigen vergaberechtlichen Regelung, so Theurer, sei es Vergabestellen freigestellt, im Rahmen 

der Eignungsprüfung PQ-Systeme zu nutzen. Die Länder und auch der Bund selber gingen insofern allerdings 

weiter: vielfach sei die Akzeptanz speziell der PQ-VOL-Präqualifizierung als bewährtem System ausdrücklich 

empfohlen oder sogar verbindlich vorgeschrieben. 
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T                                     Ü                e jeweilige Rechtslage in Bund und Ländern zu ver-

schaffen, haben die Auftragsberatungsstellen eine Übersicht entwickelt, die unter www.abst.de abgerufen werden 

kann. Besonders erfreulich ist, dass unter Hinweis auf eine Prüfungsmitteilung des Bundesrechnungshofes, die 

Einsparpotenziale durch Nutzung von PQ feststellt, nun auch das Bundeswirtschaftsministerium den übrigen 

Ressorts und den eigenen nachgeordneten Behörden die Nutzung existierender PQ-Systeme im Bereich der 

                              

 

Die Übersicht finden Sie        

 

 

Jahresbericht 2014 der Allianz für Nachhaltige Beschaffung 

 

                                                                                   publiziert. Der Bericht beleuch-

                                   Beschaffungswesens unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Alle u            

 T                                                               -                                              

                                                                                                         Ö      i-

cher Personennahver                                                                           

 

Den Bericht finden Sie hier. 

 

 
 

 Recht 
 
     Düsseldorf: Keine Rügeobliegenheit erforderlich: Wahl für Zeitpunkt der Informationsfrist unzu-
lässig (Beschl. vom 5.11.2014, Az.: Verg.         

 

              

Ausgeschrieben wurde ein Rahmenvertrag über Kinospots der                                                   

                                                                                     eigenen Angebot an der Aus-

                                                                        2014 (Gründonnerstag) g                

                                                                                                        

                                               Ausschluss rügte die Bieterin mit Telefaxschreiben von Freitag, den 

25. April 2014. Am se     T                                                                                    

                                                            

        -                                                                                           sich d   

                                                                                              T               

                              

 

            

                                                                                                  

 s                                                                                                                 

                                                                                     Auftraggeberin bestreitet die 

Zulässigkeit und beruft sich                                            Bieterin ohne vorherige Rüge ihren Nach-

prü                                                                                                           

                                          Gründonnerstag gegen                                             

                                                                                                               

                        im Laufe des Dienstags, den 22. April Kenntnis erlangen können. Es blieben ih           

                                                                                                            

                                                                                              ein Nachprü 

fungsantrag                                                                                                      

                                                                 Mitteilung gemacht werden kann. Bedingt durch 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/www.abst.de
http://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/Anhaenge/uebersicht-akzeptanz-pq-vol-2014.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/allianz-fuer-eine-nachhaltige-beschaffung-2014,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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die dargestellten Umstände war die Informat    -                                           T                  

                                                                                                                  

                          annehmen zu können, dass die Vergabestelle den Zeitpunkt der Versendung der Bieterin-

                                                                                                                       

                                                                                       -     

 Informat                                                                                                     

                                                                    auszugehen, dass der Vergabestelle die 

Konsequenzen bewusst waren. Die Wahl des Zeitpun        Ostern herum hatte objektiv und unmittelbar zur Fol-

                                                                                                                  

                               Nachprüfungsantrag konzentrieren und insoweit die Verpflichtung zur Rüge unbeach-

             

 

        

                                                                                                               

                                                                          Rügeobliegenheit beru                   

                                                    Bieterinformation wählt. Dabei ist es unerheblich, ob dies be-

                                            tatsächlich eingeschränkte Rechtschutzmöglichkeit und die Möglichkeit 

der Vergab                                                                                                          

                                               

 

 

LG Oldenburg:                                                                                 
     Schwellenwerte (Urteil vom 18.6.2014 – Az.:               

 

Sachverhalt: 

Ausgeschrieben waren Tiefbauarbeiten im Wege einer Beschränkten Ausschreibung nach VOB/A/1. Ein Tiefbau-

unternehmen gab das günstigste Angebot ab. Der Auftraggeber hob die Ausschreibung mit der Begründung auf, 

dass die eingegangenen Angebote seine Kostenschätzung deutlich überstiegen. Im Anschluss an die Aufhebung 

vergab der Auftraggeber den Auftrag an einen Wettbewerber freihändig. Der Wettbewerber hatte sich an der 

ursprünglichen Ausschreibung gar nicht beteiligt. Der Bieter mit dem günstigsten Angebot reichte daraufhin Klage 

beim zuständigen Amtsgericht ein. Seiner Auffassung nach war die Aufhebung rechtswidrig und er hätte den 

Zuschlag erhalten müssen. Er begehrt Akteneinsicht in sämtliche Vergabeunterlagen zu der streitigen Ausschrei-

bung und macht Schadenersatz wegen entgangenen Gewinns geltend. Das Gericht der I. Instanz hat dem Unter-

nehmen ein umfassendes Akteneinsichtsrecht zugesprochen. Die Berufung des Auftraggebers vor dem Landge-

richt Oldenburg hat teilweise Erfolg. 

 

Urteil: 

Nach den Maßstäben ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung steht dem Bieter ein Anspruch auf Einsicht-

nahme zu. Er ist in entschuldbarer Weise über das Bestehen eines Rechts, nämlich des ihm zustehenden Scha-

denersatzanspruchs, im Unklaren. Der Auftraggeber kann darüber unschwer Auskunft geben. Der Anspruch auf 

Ersatz des entgangenen Gewinns setzt voraus, dass dem Bieter nach ordnungsgemäßem Verlauf des Verfah-

rens der Zuschlag hätte erteilt werden müssen. Im Ergebnis hat das Unternehmen hier einen Auskunftsanspruch 

hinsichtlich der Unterlagen über die Kostenschätzung zu der Ausschreibung. Dies sind genau die zu prüfenden 

Anhaltspunkte, um die Aufhebung des Vergabeverfahrens als rechtswidrig zu beweisen: War die Kostenschät-

zung kalkulatorisch richtig und liegt im Rahmen der eingegangenen Angebote, fehlt es dem Auftraggeber an einer 

Rechtfertigung für die Aufhebung. 
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Fazit: 

Unterhalb der Schwellenwerte hat die Geltendmachung von Sekundärrechtsansprüchen eine größere Bedeutung. 

Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Spezialzuständigkeit von Vergabekammern ist die Durchsetzung von Pri-

märrechtsansprüchen häufig schwierig. Den Bietern bleibt oft nur die Möglichkeit, Schadenersatz geltend zu ma-

chen. Ein umfassender Auskunftsanspruch ist dafür sehr hilfreich. Vorliegende Entscheidung stärkt die Effektivität 

des Sekundärrechtschutzes für Fälle rechtswidriger Aufhebungen durch den Auftraggeber. 

 

 

OLG Dresden: Kein Anspruch des Bieters auf Verhandlungen über Preise (Beschluss vom 
14.04.2014, Az.: Verg. 3/13    

 

Der öffentliche Auftraggeber muss sich vom Bieter auf im Verhandlungsverfahren keine Preisverhandlungen auf-

zwingen lassen 

 

Sachverhalt: 

In einem EU-Verhandlungsverfahren zur Vergabe von Leistungen der örtlichen Bauüberwachung und Bauoberlei-

tung nach VOF reicht eine Bietergemeinschaft nach dem rechtzeitig eingegangenen ersten Angebot und nach 

                                                                                                           

ein. In den Bewerbungsbedingungen war darauf hingewiesen worden, dass nach Öffnung des ersten Angebotes 

eingehende Angebote nicht berücksichtigt werden können. Der Auftraggeber lässt das zweite Angebot in der 

Wertung unberücksichtigt, wogegen sich die Bietergemeinschaft wendet. 

 

Beschluss: 

Vergabekammer und Oberlandesgericht sehen keinen Anspruch der Bietergemeinschaft auf Preisverhandlungen. 

Vielmehr hätten öffentliche Auftraggeber bei der Ausgestaltung des VOF-Verhandlungsverfahrens einen erhebli-

chen Gestaltungsspielraum, der Gegenstand und Inhalt der Verhandlungen bestimme. Infolgedessen könnten sie 

sich auch dafür entscheiden, auf der Grundlage der zuschlagsfähigen Angebote nur über den Inhalt der zu er-

bringenden Leistung zu verhandeln und Gespräche über die Preise so lange nicht zu führen, wie ihnen der 

Sachstand der Gespräche mit den Bietern keinen Anlass gebe. 

 

Praxistipp: 

Bieter können sich auch nach dem                                                                         r-

lassen, zu einem späteren Zeitpunkt ihre                                                                    

                                        o            

 

Den Beschluss des OLG Dresden finden Sie unter: 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Dresden&Datum=14.04.2014&Aktenzeic

hen=Verg%203/13. 

 

 

BGH: Ruinöser Kalkulationsirrtum kann Vertrag vernichten! (Urteil vom 11.11.2014, Az.:              

 

Sachverhalt: 

Jedem Unternehmer ist diese Gefahr geläufig: Nach Abgabe eines Angebots stellt man einen Rechenfehler fest, 

der bei Erbringung der Leistung zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen muss. Der BGH hat in einem Fall 

entschieden, dass diese Situation in Ausnahmefällen zu einer Vertragsaufhebung führen kann. 

Vorliegend hatte ein Bundesland Straßenbauarbeiten EU-weit ausgeschrieben. Der günstigste Bieter bot die Leis-

tung für 455.000 EUR an, der nächsthöhere Bieter lag bei ca. 621.000 EUR. Das günstigste Angebot begründete 

sich aber nur auf der Einstellung eines falschen Mengenansatzes in einer bestimmten Position des Angebots. 

Dieser Fehler wurde noch vor Annahme des Angebots durch den Auftraggeber entdeckt und offen diesem ge-

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Dresden&Datum=14.04.2014&Aktenzeichen=Verg%203/13
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Dresden&Datum=14.04.2014&Aktenzeichen=Verg%203/13
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genüber angesprochen. Der Bieter bat darum, sein Angebot von der Wertung auszuschließen. Dem kam das 

Land nicht nach und erteilte dem Bieter stattdessen den Zuschlag. Das Unternehmen weigerte sich im Anschluss, 

die Leistungen zu erbringen. Der Auftraggeber beauftragte daraufhin ein anderes Unternehmen und beklagte das 

Unternehmen mit der Forderung der entstandenen Mehrkosten. Das Land blieb mit seiner Klage in beiden In-

stanzen erfolglos. 

 

Urteil: 

Der BGH bestätigte durch sein Urteil die zuvor ergangenen Entscheidungen. Die Auftragsvergabe durch öffentli-

che Auftraggeber ist Bestandteil der privatrechtlichen Tätigkeit der öffentlichen Hand und unterliegt somit dem 

Allgemeinen Zivilrecht. Demnach ist der Unternehmer grundsätzlich bei Nichtausübung eines Auftrags schaden-

ersatzpflichtig. Das Angebot des Bieters an den Auftraggeber ist bindend und kann gerade nicht wegen eines 

Kalkulationsirrtums zurückgenommen werden. Vorliegend verstieß das Land durch die Annahme des Angebots 

gegen seine Rechtspflichten, die der Auftraggeber gegenüber dem Bieter vorvertraglich hat. Der Bieter hat seinen 

Rechenfehler vor Zuschlag erkannt und dem Auftraggeber gegenüber mit offenen Karten gespielt. Er konnte dar-

legen, dass aus Sicht eines verständigen öffentlichen Auftraggebers bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht mehr 

erwartet werden kann, mit dem irrig kalkulierten Preis noch eine annähernd äquivalenten Gegenleistung für die zu 

erbringende Leistung zu erhalten. 

 

Praxistipp: 

Vorliegendes Urteil zeigt deutlich auf, mit welcher Sorgfalt Angebote kalkuliert werden müssen. In seiner Ent-

scheidung stellte der BGH klar, dass es sich vorliegend um einen Ausnahmefall handelt. Nicht jeder Irrtum bei der 

                                                                                                                 

weil bewusst sehr günstig angeboten wurde und dies im Nachhinein als nachteilig empfunden wird. 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

RA'in Brigitta Trutzel, info@absthessen.de Tel.: 0611/974588-0  

RA'in Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 0611/974588-14 

 

 
 

 International 
 
Japan: Suchportal für öffentliche Ausschreibungen 

 

                                                                            auszuweiten möchten, erhalten Un-

terstützung durch das                                                              http://eubusinessinjapan.eu/   

    T                                                           Ö                                                 

Tax and                      T                (http://eubusinessinjapan.eu/issues/financial-issues/taxes-

accounting                nötigen Informationen zu Ausschreibungen in Japan                            

 Serviceleistungen, wie z.                  Ü                Präqualifizierungsunterlagen, die in Japan obligatori-

                        T                                                

 

Des Weiteren kann man mith                                                                                    

                                                      haben Unternehmen die Möglichkeit, per Schlagwortsu-

                          Aussch                                Sie finden die Su                

                                        -                   -                  - procurement-quick-scan-

service 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Angelika Höß, hoess@abz-bayern.de, Tel.: 089/5116-3171 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/info@absthessen.de
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
http://eubusinessinjapan.eu/
http://eubusinessinjapan.eu/issues/financial-issues/taxes-accounting
http://eubusinessinjapan.eu/issues/financial-issues/taxes-accounting
http://eubusinessinjapan.eu/issues/entry-strategy/government-procurement/public-‎procurement-quick-scan-service
http://eubusinessinjapan.eu/issues/entry-strategy/government-procurement/public-‎procurement-quick-scan-service
mailto:hoess@abz-bayern.de
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Österreich: Neue Schwellenwertverordnung für die Unterschwellenwertausschreibungen 

 

Höhere Schwellenwerte sind wichtiger Impuls für die Kommunikationsbranche. Als wichtigen Wachstumsimpuls 

fordert der Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) von der 

Bundesregierung die Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2014. So 

sollen öffentliche Stellen und vor allem Gemeinden auch im kommenden Jahr Aufträge bis zu 100.000 Euro ohne 

Ausschreibung direkt vergeben. Früher lag dieser Wert bei 40.000 Euro.  Der konjunkturelle Aufwärtstrend ist 

noch nicht gefestigt. Jetzt gilt es, die heimischen Unternehmen dabei zu unterstützen, im Aufschwung Fuß zu 

fassen. Eine raschere und unbürokratischere Auftragsvergabe wirkt dabei wie ein Wachstumstreiber, ist die 

Kommunikationsbranche überzeugt. Und die öffentliche Hand wiederum erspart sich Ausschreibungs- bzw. Ver-

waltungskosten. Vor allem regional tätige Klein- und Mittelbetriebe, für die aufwändige Verfahren oft ein Hemmnis 

darstellten, könnten von dieser Maßnahme maßgeblich profitieren. 

 

Der Fachverband sieht in der Erhöhung der Schwellenwerte für öffentliche Aufträge eine Win-Win-Situation: "Wir 

sparen uns damit nicht nur teure und langwierige Verfahren, sondern setzen auch weiterhin einen wichtigen 

Wachstumsimpuls insbesondere in den Regionen". Interessenpolitisches Ziel ist es, dass öffentliche Vergaben 

unbürokratisch, rasch und effizient abgewickelt werden können. KMU`s und EPU`s können bei Aufträgen bis zum 

                  €                                                                                       

öffentliches Vergabeverfahren entfällt. Das ist vor allem für die klein- und mittelständisch strukturierte Kommuni-

kationswirtschaft von Bedeutung. 

 

Aufgrund der Verlängerung der Schwellenwerte-VO können öffentliche Auftraggeber Bund, Länder, Kammern 

und Gemeinden bis zu einem Volumen von 100.000 Euro die Aufträge u. a. im Dienstleistungsbereich direkt an 

Unternehmen vergeben. Damit wird eine Ausnahme zu der im Bundesvergabe-Gesetz (BVergG) gezogenen 

           €                                                                 enwerte-VO in den vergange-

nen Jahren zu einer deutlichen Verkürzung der Dauer bei Vergabeverfahren (ca. um 3 Monate) führt. Verwal-

tungskosten konnten damit um 75 % eingespart werden. 

 

[                          Ö                                   -Verordnu               

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Angelika Höß, hoess@abz-bayern.de, Tel.: 089/5116-3171 

 

 

Skandinavien: HWKn Flensburg und Lübeck beraten auch zu öffentliche Aufträge in Skandinavien 

 

Die Außenwirtschaftsberater der Handwerkskammern in Flensburg und Lübeck beraten und informieren nicht nur 

bei der Geschäftsanbahnung von Privat-Aufträgen im skandinavischen Raum, sondern auch über aktuelle öffent-

liche Projekte (z. B. Fehmarnbeltquerung) und Ausschreibungen für den skandinavischen Markt. Das Angebot 

wird zudem abgerundet durch Sprachkurse, aber auch durch landesspezifische Erläuterungen betriebswirtschaft-

licher Fragestellungen (z. B. Umsatzsteuerfragen) 

 

Die Berater der Handwerkskammer sind erreichbar unter: 

Handwerkskammer Flensburg: a.hansen@hwk-flensburg.de  

Handwerkskammer Lübeck: alschomburg@hwk-luebeck.de 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Volker Romeike, romeike@abst-sh.de, Tel.: 04 31/9 86 51-30 
  

mailto:hoess@abz-bayern.de
mailto:a.hansen@hwk-flensburg.de
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/alschomburg@hwk-luebeck.de
mailto:romeike@abst-sh.de
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 Aus den Bundesländern 
 
Baden-Württemberg I: 13. Symposium für Vergaberecht in            

 

                                                                               -                           - 

                                                                                                              

  13. Symposium für Verga                                              -                                      

                                    -                                                                           

  2004 ins Rollen gebracht haben. Dr. Alexander Hübner, von                                                  

     EU-Kommission, legte in seinem Vortrag die Konflikte zwischen den strategischen Reformzielen und wirt-

schaftlicher                                                                                                

       werde die E-Vergabe verpflichtend. Sofern eine Vergabelösung den gesamten Beschaffungsprozess ein-

                                                                                                               -

 Württemberg. Dr. Andrea Rosenauer, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, berichtete über die Herausforde-

rung, die Vorstellungen der unterschiedlichen Interessengruppen zusammenzubringen und ein praktikables Lan-

desvergabegesetz zu schaffen. Mehr Rechtssicherheit durch die neuen EU-Vorgaben versprach sich Rechtsan-

                                                                        -                                   

 zumindest in Teilen auch bei Vertragsänderungen geben, so Rechtsanwalt Oliver Hattig. Auch zum Auswahlpro-

zess                                                                                                  

                                                                                            

Sie finden alle Vorträge unter www.stuttgart.ihk.de, Dokument-Numme           

 

                         

Dagmar Jost, dagmar.jost@stuttgart.ihk.de  T      0711/2005-1540 

 

 

Baden-Württemberg II: Breisgau-S-                                     

 

Bislang wurden die Ausschreibungen für das Ost-West-Netz der Breisgau-S-Bahn nicht gestartet, da ein wesent-

licher  Bestandteil des Projektes die Elektrifizierung von Strecken darstellt. Bei einer Beschaffung von elektri-

schen Zügen müsse die termingenaue Fertigstellung der Elektrifizierung sichergestellt sein. So beantwortete der 

baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann in der Drucksache 15 / 5858 vom 9. Oktober 2014 

die kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Patrick Rapp (CDU). Inzwischen seien die Projektvorbereitungen 

mit den Projektbeteiligten, insbesondere dem Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF), der Deutschen 

Bahn AG und dem Land, soweit fortgeschritten, dass von einer hinreichend sicheren Projektumsetzung ausge-

gangen werden kann. Noch vor Abschluss des Vergabeverfahrens soll in der ersten Jahreshälfte 2015 die Unter-

zeichnung des Realisierungs- und Finanzierungsvertrages für die Infrastrukturmaßnahmen erfolgen. Dies sei 

zwingende Voraussetzung für die Vergabe der elektrisch betriebenen Verkehrsleistungen. Für die Verbindung 

von Breisach nach Freiburg sei dagegen noch kein Termin in Sicht, da bislang vergleichbare Finanzierungskondi-

tionen für die Fahrzeugbeschaffung fehlten. Diese seien nun geschaffen, kämen aber bei einer anderen Aus-

schreibung der Breisgau-S-Bahn zum Einsatz. Die Vergabeverfahren beginnen deshalb um mehrere Monate 

versetzt.  Quelle: Staatsanzeiger Baden-Württemberg vom 5. Dezember 2014. 

 

                         

Dagmar Jost, dagmar.jost@stuttgart.ihk.de  T      0711/2005-1540 

 

  

mailto:dagmar.jost@stuttgart.ihk.de
mailto:dagmar.jost@stuttgart.ihk.de
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Bayern I: Plattform www.auftraege.bayern.de bleibt kostenfrei 

 

                                                                                               ex-ante- und 

ex-post-Veröffentlichungen auf der Plattform w                            Kommunen und nichtkommunale Zu-

schussempfänger über den 01.01.2015 hinaus vorläufig kostenfrei bleiben. Dem Ministerium liegt eine entspre-

chende Zusage der Firma Healy Hudson vor. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Angelika Höß, hoess@abz-bayern.de, Tel.: 089/5116-3171 

  
 

Bayern II: Berater für Öffentliche Ausschreibungen gesucht 

 

                                        -            Öffentliche Auftraggeber suchen zunehmend nach kompe-

tenten Beratern,                                                                                               

                                                                                     stellen von Leistungs-

verzeichnissen sind Spezialisten auf folgenden Gebieten                                       -            

                         IT/TK/EDV, Energiebeschaffung, Schülerbeförderung, Versicherungen, Gesundheits-

dienstleistungen, Medizintechnik, Gemeinschaftsverpflegung u.     

 

Das ABZ bietet allen Beratern die Möglichkeit, sich in einem Beraterverzeichnis eintragen                         

                                                        per Mail unter info@abz-bayern.de an   Auftragnehmer, 

denen geeignete Berater bekannt sind, können diese auf die Möglichkeit                                      

                                                                    

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Vera Rüdiger, ruediger@abz-bayern.de, Tel.: 089/5116-3173 

  
 

                                                                                 Umwelt 

 

                                                                                        für öffentliche Be-

schaffungsstellen, Unternehmen,                                             umweltverträglichen Einkauf interessie-

                                                                                                           

                   Rechtsänderungen, zeigt Best-Practice-Beispiele               T                 Publikationen 

                                                          können Sie unter: 

 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/beschaffung/newsletter.shtml  vornehmen      

                                                              nachlesen unter   

           - brandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Aktuelles&seiten_alias=News 

 

                         

Marlen Franke, marlen.franke@abst-brandenburg.de  T                -    

  
 

Hessen: Neues Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz – verabschiedet 

 

Das neue Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) wurde am 18.12.2014 in dritter Lesung vom Hessi-

schen Landtag verabschiedet und tritt bereits im Frühjahr 2015 in Kraft. Für zahlreiche öffentliche Auftraggeber 

wie auch für Bieter bringt es einschneidende Änderungen bei der Auftragsvergabe unterhalb, aber zum Teil auch 

oberhalb der europäischen Schwellenwerte mit sich.  

Das neue HVT                                                                                               € 

Umsatzsteuer. Erstmals sind neben Eigenbetrieben auch Zweckverbände, Arbeitsgemeinschaften und Anstalten 

des öffentlichen Rechts gesetzlich verpflichtet, nationales Vergaberecht nach diesem Gesetz verbindlich anzu-

wenden. Auch die Vergabe von Leistungen des ÖPNV ist nunmehr im Gesetz geregelt.  

mailto:hoess@abz-bayern.de
mailto:info@abz-bayern.de
mailto:ruediger@abz-bayern.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/beschaffung/newsletter.shtml
http://abst-‎brandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Aktuelles&seiten_alias=News
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/marlen.franke@abst-brandenburg.de
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Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt in der Einführung umfangreicher Regelungen zu Mindestlohn- und Tarif-

treuevereinbarungen. Weiterhin enthält es erstmals einen Katalog von Nachhaltigkeitskriterien, der sich auf sozia-

le, umweltbezogene und ökologische und innovative Anforderungen erstreckt.  

Für die Bieter formuliert das Gesetz eine Vielzahl bieterschützender Regelungen, die der Bieter im Rahmen von 

Nachprüfungsverfahren vor den Zivilgerichten zur Wahrung seiner Rechte geltend machen kann. Weiterhin wur-

den die Auftragswerte für die Durchführung von Interessenbekundungsverfahren für mehr Transparenz bei der 

Vergabe von Dienstleistungen herabgesenkt. Sowohl die gesetzlichen Grundlagen für effektiven Rechtsschutz 

der Bieter unterhalb der Schwellenwerte bei sog. Nachprüfungsstellen als auch die HAD als Pflichtbekanntma-

chungsorgan für EU-weite und nationale Verfahren in Hessen wurden beibehalten.  

 

Einen eingehenden Gesamtüberblick über die Neureglungen und deren Anwendung gibt es im Rahmen von Ver-

anstaltungen der Auftragsberatungsstelle Hessen e. V. in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklung Anfang des Jahres 2015. Sämtliche Termine finden Sie unter: 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

RA'in Brigitta Trutzel, info@absthessen.de Tel.: 0611/974588-0  

RA'in Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 0611/974588-14 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern: Aktuelle Wertgrenzen ab Januar 2015 

 

                                                                                                   wurde vom 

fede                                                                                     Januar 2015 im Amts-

                     -                                              vorgesehen, die bestehenden Wertgrenzen 

für Beschränkte Ausschreibungen (VOL/A: 100 T                                                        

              T                    –                                                                 

                               einem voraussichtlichen Auftragswert von 25 TEURO belegte Mindestan          

                    www.service.m-v.de zu veröffentlichen. Ebenso wird es die bewährte Zubenennung von ge-

                                 T-        -                                                             

 der Auftragsberatungsstelle M-V für      Ö                                                       

 

Ihr Ansprechpartner: 

Klaus Reisenauer, reisenauer@abst-mv.de, Tel.: 0385/617381-10 

 

 

Schleswig-Holstein: Wettbewerblicher Dialog am Beispiel UKSH 

 

                                             -                                                         

                                                                                                        Struk-

turen des Universitätsklinikums Schleswig-Ho                                                                 

                                                                                                              

      Auffassung der Referenten Prof. Dr. Raabe (Weissleder.Ewer) und Kersten Wagner-Cardenal (GÖRG An-

                                                                                                              

                                                                                                               

        gefordert. Die hierfür notwendige Freiheit räumt der Auftraggeber ein, indem er keine Leistungsbeschrei-

                                                                                                               

     UKSH-Projektes stellen die Referenten die Meilensteine und V  -                                            

 steht unter: http://www.abst-sh.de/vortraegeseminare.html zum Download bereit. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Volker Romeike, romeike@abst-sh.de, Tel.: 04 31/9 86 51-30 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
mailto:info@absthessen
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/roman/Lokale%20Einstellungen/Temp/$$dv$$/reisenauer@abst-mv.de
mailto:romeike@abst-sh.de
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 Veranstaltungen 
 

Seminare zum Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz – HVTG 2015 

 
Das Hessische Wirtschaftsministerium und die ABSt Hessen e.V. erläutern die wesentlichen Gesetzesre-
gelungen anhand praktischer Anwendungsfälle.  
Das neue Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) wurde am 18.12.2014 in dritter Lesung vom Hessi-
schen Landtag verabschiedet. Es wird im Frühjahr 2015 bereits in Kraft treten. Für zahlreiche öffentliche Auf-
traggeber wie auch für Bieter bringt es einschneidende Änderungen bei der Auftragsvergabe unterhalb, aber zum 
Teil auch oberhalb der europäischen Schwellenwerte mit sich.  
Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt in der Einführung umfangreicher Regelungen zu Mindestlohn- und Tarif-
treuevereinbarungen. Weiterhin enthält es erstmals einen Katalog von Nachhaltigkeitskriterien, der sich auf sozia-
le, umweltbezogene und ökologische und innovative Anforderungen erstreckt.  
Das neue HTVG gilt für einen nochmals erweiterten Auftraggeberkreis ab einem Auftragswert von netto  
       €                                                                                                
Anstalten des öffentlichen Rechts gesetzlich verpflichtet, nationales Vergaberecht nach diesem Gesetz verbind-
lich anzuwenden.  
Für die Bieter formuliert das Gesetz eine Vielzahl bieterschützender Regelungen, die der Bieter im Rahmen von 
Nachprüfungsverfahren vor den Zivilgerichten zur Wahrung seiner Rechte geltend machen kann. So kann ein 
Verstoß gegen die Bekanntmachungspflicht auf der HAD die Aufhebung des Verfahrens und eine Neuaus-
schreibung erfordern. Weiterhin wurden die Auftragswerte für die Durchführung von Interessenbekundungs-
verfahren für mehr Transparenz bei der Vergabe von Dienstleistungen herabgesenkt. Sowohl die gesetzlichen 
Grundlagen für effektiven Rechtsschutz der Bieter unterhalb der Schwellenwerte bei sog. Nachprüfungsstellen als 
auch die HAD als Pflichtbekanntmachungsorgan für EU-weite und nationale Verfahren in Hessen wurden beibe-
halten.  
Auch die Vergabe von Leistungen des ÖPNV ist nunmehr im HVTG geregelt. Die Regelungen zum ÖPNV 
werden ausschließlich in der Veranstaltung am 24.02.2015 als 1. Teil des Programms angesprochen. 
 

Unter www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 
Termin 1:  20. Januar 2015, 10.30 Uhr - 14.45 Uhr 
Seminarort:  IHK Wiesbaden  
 
Termin 2:  03. Februar 2015, 10.30 Uhr - 14.45 Uhr 
Seminarort:  IHK Wiesbaden  
 
Termin 3:   24. Februar 2015, 10:30 -14:45 Uhr 
Seminarort:  Handwerkskammer Wiesbaden 
 
Teilnahmeentgelt :  8  €  
Referenten:  Frau Dr. Irene Lausen, Referatsleiterin Öffentliches Beschaffungswesen im Hessischen  
   Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung  
 Herr Stefan Müller, Referent Öffentliches Beschaffungswesen im Hessischen Ministerium 

für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung  

 RA Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin der ABSt Hessen e.V.  

RA Dr. Peter Braun, Partner, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, Frankfurt 

  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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22. Januar 2015: Seminar eVergabe mit der eHAD und dem AI Vergabemanager  

- Einführungsseminar nur für Vergabestellen – 
 
Dieses Seminar wendet sich an öffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbüros, die im Auftrag öffentlicher 
Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchführen und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt haben. In 
dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die eingesetzte Soft-
ware, den AI VERGABEMANAGER, kennenzulernen.  
Die Software AI VERGABEMANAGER unterstützt und leitet Sie bei der Erstellung der Vergabeunterlagen, der 
Veröffentlichung, der elektronischen Angebotsöffnung bis zur Zuschlagserteilung. Sie haben die Wahl, die Ange-
botsabgabe auch in Papierform zuzulassen. Ihre Bekanntmachungen werden in der HAD veröffentlicht und die 
Verdingungsunterlagen zum Download auf der eHAD zur Verfügung gestellt. Das System stellt Ihnen auch die 
Möglichkeit zur Verfügung, Beschränkte Ausschreibungen, Freihändige Vergaben und Interessenbekundungen 
durchzuführen. So bleiben Sie flexibel.  
Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden Ihnen ein bis zwei vollständige elektronische Verga-
beprozesse (VOL/VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgeführt und erläu-
tert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Besonderheiten in der Durchführung von Beschränkten Ausschreibun-
gen/Freihändigen Vergaben mit dem AI VERGABEMANAGER.  
Nach dem Seminar haben Sie die Möglichkeit, den AI VERGABEMANAGER in der eHAD-Testumgebung direkt 
kostenfrei an Ihren Arbeitsplätzen (die Software ist eine Mehrplatzlösung) zu testen. Sie können sich aber auch 
ergänzend zum Einführungsseminar zusätzlich für einen unserer Workshops anmelden, um in kleiner Teilnehmer-
anzahl mit unserer Unterstützung hier vor Ort an bereit gestellten Rechnern elektronische Vergabeprozesse zu 
testen. Die Teilnahme an einem Workshop setzt den Besuch eines Einführungsseminars voraus. 

 

Unter www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 
Seminarort:  ABSt Hessen e.V., Bierstadter Str. 9, 65189 Wiesbaden 
Termin:   22. Januar 2015, 10:00 -15:00 Uhr 
Teilnahmeentgelt :  4  €  
Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B.Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 
 
 

03. März 2015: Preisrecht bei öffentlichen Aufträgen nach der Verordnung PR Nr. 30/53  
Wie setzen sich Preise zusammen und welche Preisobergrenzen sind bei der öffentlichen Auftrags-

vergabe zu beachten? 

 
Grundlagenseminar für öffentliche Auftraggeber und Auftragnehmer  
Einen bedeutenden Faktor der Wirtschaft stellen öffentliche Aufträge mit einem jährlichen Auftragsvolumen von 
                              €                         T                                                - ohne 
Bauleistungen - befasst sich mit dem Zustandekommen der Preise und der Preisobergrenze. Den Seminarteil-
nehmern wird ein breites preisrechtliches Spektrum zu folgenden Themenbereichen angeboten:  

 Was sind Marktpreise und Selbstkostenpreise?  

 Welche Arten von Selbstkostenpreisen gibt es, wann kommen sie zur Anwendung?  

 Was ist eine Preistreppe?  

 Was ist der richtige Preis im Sinne der Verordnung PR 30/53?  

 Welche Möglichkeiten bietet dem öffentlichen Auftraggeber das Preisrecht bei der Preiskontrolle eines 
Auftrags?  

 Auf welche preisrechtlichen Besonderheiten hat der Auftragnehmer bei der Preisfindung öffentlicher Auf-
träge zu achten?  

 Was hat der Auftragnehmer bei einer Preisprüfung zu beachten?  

 Wie wirken sich vertragliche Vereinbarungen im Preisrecht aus?  

 Wie ist das Verhältnis von Vergaberecht und Preisrecht?  

Das Seminar vermittelt Grundkenntnisse im öffentlichen Preisrecht, insbesondere zur Verordnung PR Nr. 30/53 
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen. Es richtet sich an Mitarbeiter öffentlicher Auftraggeber in Beschaffungs-
/ Vergabestellen sowie an Mitarbeiter in Vertrieb und Rechnungswesen von Unternehmen mit öffentlichen Aufträ-
gen.  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Der Referent Dipl.-Kaufmann Frank Rompel ist Experte in diesem Fachgebiet und wird Ihnen die Inhalte der Ver-
ordnung an praxisrelevanten Beispielen vorstellen und Fragen innerhalb der gemeinsamen Diskussion beantwor-
ten. Er war ca. zehn Jahre Referent für Konzernrevision und Controller in der Industrie und 24 Jahre als Wirt-
schaftssachverständiger im öffentlichen Preisrecht beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Gewerbe-
recht, tätig.  

 

Unter www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 
Seminarort:  ABSt Hessen e. V., Bierstadter Str. 9, 65189 Wiesbaden 
Termin:   03. März 2015, 10:30 -13:00 Uhr 
Teilnahmeentgelt :      €  
Referent: Dipl- Kaufmann Frank Rompel, Selbständiger Berater für das Preisrecht bei öffentlichen 

Aufträgen und Fördermaßnahmen, Firma FRB 
 

 

Überregionale Veranstaltungen: 

 
13. Januar 2015: eVergabe: Anforderungen und Umsetzungsstrategien 

 

                                                                                                       

                                                                          anderen Auftraggebern? Wie lassen 

sich Kosten sparen und                   

                                                            

http://www.forum-vergabe.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Info_eVergabe_13.01.15.pdf. 

               Hotel Crowne Plaza Hannover, Hinüberstraße 6, 30175 Hannover 

T           13.01.2015, 9.45 – 16.30 Uhr 

Referenten/-innen: Harald Hetman, Franziska Hoppermann, RA Dr. Moritz Püstow, Normann Röder, 

   RA Dr. Peter W. Schäfer, RA Dr. Mark von Wietersheim 

    

T                   für Nichtmitglieder des forum vergabe 295,- € 

   für Mitglieder des forum vergabe 240,- € 

   (inklusive Pausengetränke, Mittagessen und Tagungsunterlagen.) 

 

 

29. Januar 2015: Mindestlohn in Bund und Ländern – eine Herausforderung für Auftraggeber und 
Auftragnehmer? 

 

Das Thema Mindestlohn hat die vergaberechtliche Praxis in praktisch allen Bereichen und auf allen Ebenen be-

wegt. Neben die vielen Mindestlohn-Vorgaben der Länder ist nun das Mindestlohngesetz des Bundes getreten. 

Die Anwendung dieser Gesetze wurde von Nachprüfungsinstanzen bis hin zum EuGH behandelt. Die praktische 

Anwendung dieser Gesetze, arbeitsrechtliche Folgen, Kontrollmöglichkeiten und die vergaberechtliche Einbettung 

sind daher für Auftraggeber und Unternehmer interessant. 

                                                            

http://www.forum-vergabe.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Info_Mindestlohn_29.01.15.pdf. 

               relexa hotel, Anhalter Straße 8-9, 10963 Berlin 

T           29.01.2015, 9.45 – 17.00 Uhr 

Referenten/-innen: Jasmin Deling, RA Aline Fritz, RA Dr. Ulrich Sittard, Richter Hermann Summa,  

   RA Anja Theurer, RA Dr. Mark von Wietersheim 

    

T                   für Nichtmitglieder des forum vergabe 295,- € 

   für Mitglieder des forum vergabe 240,- € 

   (inklusive Pausengetränke, Mittagessen und Tagungsunterlagen.) 

 
  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.forum-vergabe.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Info_eVergabe_13.01.15.pdf
http://www.forum-vergabe.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Info_Mindestlohn_29.01.15.pdf
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2015: Seminare der Auftragsberatungsstellen in Deutschland 
 

Praxisnahe Seminare gehören zu den Kerndienstleistungen der Auftragsberatungsstellen. Zielgruppe der Schu-

lungsangebote sind öffentliche Auftraggeber und Unternehmen. Die Auftragsberatungsstellen bieten Basissemina-

re für Einsteiger ebenso an wie Spezialkurse, in denen Detailfragen zum Vergaberecht erläutert werden. Mit mehr 

als 300 Seminaren bundesweit gehören die Auftragsberatungsstellen zu den größten Seminaranbietern Deutsch-

lands; die enge Verzahnung mit Beratungen von Unternehmen und Vergabestellen sichert den Praxisbezug. 

Unter http://www.abst.de/ finden sie alsbald eine Übersicht des Gesamtprogramms für 2015. 

 

Sofern sie ein für Sie interessantes Thema vermissen, wären wir Ihnen für einen Hinweis an die Auftragsbera-

tungsstelle Ihres Bundeslandes sehr dankbar. 

 

 

  

 
 
Impressum 

 

Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.  

Bierstadter Str. 9 

65189 Wiesbaden  

Telefon:  0611 974588-0 

Fax:        0611 974588-20 

E-Mail:    info@absthessen.de  

Internet: www.absthessen.de 

 

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV  

Geschäftsführerin der ABSt Hessen e.V. 

Brigitta Trutzel Rechtsanwältin 

Aufsichtsgremium 

Vorstand der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. (ABSt Hessen)  

 

Redaktion:  

 

Auftragsberatungszentrum Bayern e.V., Dr. Alexander Classen 

Telefon: 089 5116 3176 

E-Mail: classen@abz-bayern.de  

 

unter Mitarbeit aller Auftragsberatungsstellen in Deutschland www.abst.de 

 

Verantwortlich für die Rubrik Recht: 

Auftragsberatungsstelle Brandenburg und Auftragsberatungsstelle Hessen e. V.  

http://www.abst.de/
mailto:info@absthessen.de
http://www.absthessen.de/
mailto:classen@abz-bayern.de
http://www.abst.de/

	Neue Ausgabe des VHB
	Neue bundesweite Übersicht der Auftragsberatungsstellen zur Akzeptanz von PQ-VOL
	Jahresbericht 2014 der Allianz für Nachhaltige Beschaffung
	OLG ‎Düsseldorf: Keine Rügeobliegenheit erforderlich: Wahl für Zeitpunkt der Informationsfrist unzulässig (Beschl. vom 5.11.2014, Az.: Verg. 20/14)‎
	LG Oldenburg: Durchsetzen von Schadenersatzansprüchen: Bieter hat Auskunftsanspruch unterhalb der ‎Schwellenwerte (Urteil vom 18.6.2014 – Az.: 5 S 610/13)‎‎
	OLG Dresden: Kein Anspruch des Bieters auf Verhandlungen über Preise (Beschluss vom 14.04.2014, Az.: Verg. 3/13)‎‎
	BGH: Ruinöser Kalkulationsirrtum kann Vertrag vernichten! (Urteil vom 11.11.2014, Az.: X ZR 32/14)‎
	Japan: Suchportal für öffentliche Ausschreibungen
	Österreich: Neue Schwellenwertverordnung für die Unterschwellenwertausschreibungen
	Skandinavien: HWKn Flensburg und Lübeck beraten auch zu öffentliche Aufträge in Skandinavien
	Baden-Württemberg I: 13. Symposium für Vergaberecht in Stuttgart‎
	Baden-Württemberg II: Breisgau-S-Bahn wird gestaffelt ausgeschrieben‎
	Bayern I: Plattform www.auftraege.bayern.de bleibt kostenfrei
	Bayern II: Berater für Öffentliche Ausschreibungen gesucht
	Berlin: Neues Informationsangebot der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und ‎Umwelt
	Hessen: Neues Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz – verabschiedet
	Mecklenburg-Vorpommern: Aktuelle Wertgrenzen ab Januar 2015
	Schleswig-Holstein: Wettbewerblicher Dialog am Beispiel UKSH
	Seminare zum Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz – HVTG 2015
	22. Januar 2015: Seminar eVergabe mit der eHAD und dem AI Vergabemanager
	03. März 2015: Preisrecht bei öffentlichen Aufträgen nach der Verordnung PR Nr. 30/53
	Überregionale Veranstaltungen:
	13. Januar 2015: eVergabe: Anforderungen und Umsetzungsstrategien
	29. Januar 2015: Mindestlohn in Bund und Ländern – eine Herausforderung für Auftraggeber und Auftragnehmer?
	2015: Seminare der Auftragsberatungsstellen in Deutschland

